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A.  Satzung 

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. 

November 2017 (BGBl. I S. 3634) zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBl. I 

S. 1728) hat die Gemeinde Grainet folgende Satzung beschlossen:  

Bebauungsplan „Hobelsberg“ – Änderung durch Deckblatt 1 

§ 1  

Geltungsbereich 

Das Grundstück Flurnummer 640/2 der Gemarkung Grainet bildet den Geltungsbereich dieser Änderungs-

satzung. Die genaue Abgrenzung ergibt sich aus dem beigefügten Lageplan M = 1 : 1.000 vom 

19.05.2021 (Anlage 1). Der Lageplan mit seinen planlichen Festsetzungen ist Bestandteil dieser Satzung.  

§ 2  

Zulässigkeit von Vorhaben 

(1) Innerhalb der in § 1 festgelegten Grenzen richtet sich die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben 

(§ 29 BauGB) nach § 30 Abs. 1 BauGB. 

(2) Der Geltungsbereich ist als Dorfgebiet (MD) nach § 5 BauNVO ausgewiesen. 

§ 3  

Textliche Festsetzungen 

➢ Die Wandhöhen tal- und bergseits werden um jeweils 0,50 m auf 7,00 m bzw. 5,00 m erhöht. 

➢ Die Dachneigung von Satteldächern wird von 28° - 33° auf 18° - 33° angepasst. 

➢ Dachgaupen sind unabhängig der Dachneigung zulässig. Hinsichtlich Anzahl, Vorderfläche und Dach-

form werden keine Festsetzungen getroffen. Der Abstand vom Ortgang muss mindestens 2,00 m betra-

gen. Aneinandergereihte Dachgaupen sind unzulässig. Ebenso in die Dachfläche eingeschnittene 
Dachterrassen oder sonst. Ausschnitte in die Dachflächen. Der Abstand zwischen den Gaupen muss 

mind. 2,00 m betragen.   

➢ Bestehende Gehölze innerhalb des Geltungsbereiches sind zu erhalten, bzw. bei Verlust durch Bau-

maßnahmen, gemäß Pflanzliste Anlage 6, Punkt 0.7, zu ersetzen. 

Die von dieser Änderung nicht betroffenen textlichen Festsetzungen des seit 22.12.1997 rechtsverbindlichen 

Bebauungsplanes „Hobelsberg“ (Anlage 6) behalten ihre Gültigkeit. 

Abstandsflächen: 

Die Baugrenzen beinhalten grundsätzlich keine Abstandsflächen. Die Abstandsflächen nach Art. 6 BayBO 

sind einzuhalten. 

§ 4  

Planliche Festsetzungen 

➢ Die Baufenster werden entsprechend Anlage 1 angepasst.  

Außerhalb des Geltungsbereiches des Deckblattes 1 gelten weiterhin die planlichen Festsetzungen des seit 

22.12.1997 rechtsverbindlichen Bebauungsplanes „Hobelsberg“ (Anlage 6). 
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§ 5  

Inkrafttreten 

Die Satzung tritt am Tag ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

 

Grainet, den ………………… 

 

 

 

                                                      (Siegel) 
Jürgen Schano, 1. Bürgermeister 
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B.  Begründung 

1. Anlass der Planung, Zielsetzung 

Der seit 22.12.1997 rechtsverbindliche Bebauungsplan „Hobelsberg“ der Gemeinde Grainet soll 

durch Deckblatt 1 im Bereich der Flurnummer 640/2 (Gemarkung Grainet) geändert/ angepasst wer-

den. Die Notwendigkeit der Änderung beruht zum einem auf dem Wunsch eines Grundstücksbesit-

zers einen Anbau an ein bestehendes Gebäude zu realisieren, zum anderen können in diesem Zuge 

sich über die Jahre entgegen des ursprünglichen Bebauungsplanes entstandene Gegebenheiten 

angepasst werden. Bei dem geplanten Bauvorhaben handelt es sich um einen Anbau eines Heiz-

raumes inkl. Hackschnitzelbunker und einer Doppelgarage an das bestehende Wohn- und Ge-

schäftshaus. Der geplante Anbau kann nicht innerhalb der derzeit festgesetzten Baugrenze realisiert 
werden. Um den Anbau zu ermöglichen muss das Baufenster in diesem Bereich entsprechend an-

gepasst werden. 

Durch die Änderung der Baufenster und die Anpassungen der § 3 beschriebenen textlichen Festset-

zungen werden die Grundzüge der Planung gemäß § 13 Abs. 1 BauGB berührt. Die Deckblattände-

rung kann somit nicht im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt werden.  

2. Lage der Grundstücke, Geltungsbereich 

Das betroffene Grundstück befindet sich im Zentrum der Ortschaft Hobelsberg, süd-östlich von Grai-

net. Die Änderung umfasst das Grundstück Flurnummer 640/2 der Gemarkung Grainet, das sich im 

Geltungsbereich des Bebauungsplans „Hobelsberg“ vom 22.12.1997 befindet. 

3. Erschließung 

Eine Änderung der Erschließung ist weder notwendig noch vorgesehen. 

4. Bauplanungs- und -ordnungsrecht 

Die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben (§ 29 BauGB) beurteilt sich nach § 30 Abs. 1 

BauGB. Der Geltungsbereich ist als Dorfgebiet (MD) nach § 5 BauNVO ausgewiesen.  

Die bauordnungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben beurteilt sich nach den allgemeinen gesetzli-

chen Bestimmungen insbesondere der bayerischen Bauordnung (BayBO). 

5. Naturschutz 

Mögliche Auswirkungen auf Belange des Naturschutzes sind durch die Änderung des Bebauungs-

planes nicht ersichtlich. 

6. Umweltschutz 

Mögliche Auswirkungen auf Belange des Umweltschutzes sind durch die Änderung des Bebau-

ungsplanes nicht ersichtlich.  

7. Änderungsbeschluss 

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 24.03.2021 folgendes beschlossen: 

Der Gemeinderat beschließt, den Bebauungsplan „Hobelsberg“ mit Deckblatt 1 zu ändern. 

Der Geltungsbereich erstreckt sich über das Grundstück Flurnummer 640/2 der Gemarkung Grainet. 
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C.  Verfahrensvermerke  

1. Aufstellungsbeschluss 

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 24.03.2021 die Änderung des Bebauungsplanes „Hobels-

berg“ durch Deckblatt 1 beschlossen.  

Der Aufstellungs- bzw. Änderungsbeschluss wurde am 26.03.2021 ortsüblich bekannt gemacht. 

2. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und 

Anhörung für den Vorentwurf der Änderung des Bebauungsplanes „Hobelsberg“ durch Deckblatt 1 

in der Fassung vom 16.03.2021 hat in der Zeit vom 08.04.2021 bis 10.05.2021 stattgefunden.  

3. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 

1 BauGB für den Vorentwurf der Änderung des Bebauungsplanes „Hobelsberg“ durch Deckblatt 1 

in der Fassung vom 16.03.2021 hat in der Zeit vom 30.03.2021 bis 07.05.2021 stattgefunden.  

4. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Zu dem Entwurf der Änderung des Bebauungsplanes „Hobelsberg“ durch Deckblatt 1 in der Fas-

sung vom 19.05.2021 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belang gemäß § 4 

Abs. 2 BauGB in der Zeit vom …………… bis …………… beteiligt.  

5. Öffentliche Auslegung 

Der Entwurf der Änderung des Bebauungsplanes „Hobelsberg“ durch Deckblatt 1 in der Fassung 

vom …………… wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom …………… 

bis …………… öffentlich ausgelegt. 

6. Satzungsbeschluss 

Die Gemeinde Grainet hat mit Beschluss des Gemeinderates vom …………… die Änderung des 

Bebauungsplanes „Hobelsberg“ durch Deckblatt 1 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 

…………… als Satzung beschlossen. 

7. Bekanntmachung und Inkrafttreten 

Der Beschluss über die Änderung des Bebauungsplanes „Hobelsberg“ durch Deckblatt 1 wurde 

am …………… gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Die Änderung 

des Bebauungsplanes „Hobelsberg“ durch Deckblatt 1 ist damit in Kraft getreten. 

 

 

 

 

Grainet, den ………………… 

 

 

 

                                                      (Siegel) 

Jürgen Schano, 1. Bürgermeister 
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D.  Anlagen 

Anlage 1: Satzungsbereich und planliche Festsetzungen (Deckblatt Nr. 1)        M = 1 : 1.000  

Anlage 2: Urplan (Bebauungsplan „Hobelsberg“)             maßstabslos 

Anlage 3: Lageplan Bestand                 M = 1 : 1.000 

Anlage 4: Lageplan Bestand                 M = 1 : 2.000 

Anlage 5: Luftbild mit Hinweis auf das Plangebiet                maßstabslos  

Anlage 6: Planliche und textliche Festsetzungen 
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Planliche und textiliche Festsetzungen Urplan
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